
wenigjtens zu den Ratsjigungen zugezogen werden, fo werden hier wohl auch die Ratsherren überhaupt

als Schöffen (scabini) bezeichnet und treten als folche in den Unterfchriften der Ratsfchreiben auf. Sie

üben dabei aber wefentlich weitergehende Befugniffe aus als die in bürgerlich freien Städten amtieren-

den reinen Gerichtöfchöffen. Eine Folge diefer Vermifchung gerichtlicher und verwaltungsmäßiger Befug-

niffe, in der fich das Übergewicht der Stadtherrfchaft oft allein zeigt, führt aud) gelegentlich dazu, zwei

folcher Sieungszimmer, eins für die Sigungen des Schöffengerichts, eins für die Natsfigungen, im

gleichen Haufe anzulegen. Daneben waren nur noch einige Schreibftuben nötig, um die eingehenden

Einfünfte zu verwalten, Verträge abzufchließen und die Urkunden zu verwahren, den Schriftverfehr zu

pflegen und dergleichen mehr. Falld man nicht das Gericht nach uraltem Braud) ganz unter freiem

Himmel hegte, Fam fodann noch, eine offene Gerichtsfaube hinzu. Soldy Rathaus einer grunds oder

landesherrlichen Stadt, ein Gebäude mäßigen Umfanges, war für größere VBerfammlungen der Bürger:

fchaft nicht beftimmt und nicht geeignet. Außer ihm, meift durch großen Zwifchenraum getrennt, mandjs

mal aud; angebaut, aber dann ohne inneren Zufammenhang, diente den Zwecen der Bürgerfchäaft, ing-

befondere dem Marftverfehr ein Kaufhaus, das ganz die vorbefprochene einfache Form beibehielt und

nadı wie vor ohne Abtrennung von Nebenräumen aus zwei übereinander liegenden Sälen beftand.

Ähnlich geftalten fich auch die Verhältniffe, wenn die Teilnahme am jtädtifchen Regiment fich in fpäterer

Zeit auf engbegrenzte Kreife befchränfte, etwa dadurch, daß die genoffenfchaftlich abgefchloffene Gefell-

fchaft der Marfgenofien auf wenige Patrizierfamilien zufammenfchmoß. Auch dann wurden größere Ver-

fammlungsfäle für die Stadtverwaltung unnötig. Man vereinigte wohl die wenigen Gefchäftsräume,

die man nötig hatte, mit der Trinfjtube der Adelsgefellfchaft oder errichtete für beide Zwede ein
eigenes Gebäude.

Auf diefe Weife it zum Beifpiel in Franffurt am Main im alten Gefchlechterhaufe zum

Römer der Kern der verwidelten Rathausanlage entitanden.
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Abb. 20. Rathaus zu Tangermünde. Grundriffe.


